
tr
T
tr
I

I
T
I
T
I

DieWelt

FAZ

Bird

Ausschnitt vom Qti'{A ZaM aus

T
Westf älischer Anzei ge r

Westfälische Ru ndschau Dtmd.

I Westd. Allgemeine Zeitung

Frankfurter Rundschau

HellwegerAnzeiger

Werler Anzeiger/Beobachter

Ah lener TageblatVDie G lockeGebüh re. nsatzu n g f ü r dje_Du rchf ührung^ der Brandverh ütun gsschau ir n U ndder Stadt Hamm vom 19. Dezember 2016
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 77 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land NRW (KAG NRW) sowie der §§ 26 und 52 Abs, 5
Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz (BHKG) - jeweils in der zur Zeil geltenden Fassung - hat der
Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 13. Dezember 201 6 folgende Sat-
zung mit Anlage,,Objekte Brandverhütungsschau" beschlossen:

§ 1 Zweck der Brandverhütungsschau
(1) Die Brandverhütungsschau wird als Pflichtaufgabe gemäß § 26 BHKG

durchgeführt, um prävenliv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtungen,
die in erhöhtem Maße brand- odbr explosionsgefährdet sind oder in de-
nen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große An-
zahl an Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfor-
dernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen.

(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient
der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen
sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Bran-
des oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei el-

'nem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Treren, den
Schutz von Sachwerten sowie wrrksame Löscharbeiten ermöglichen.

§ 2 Gebührenpllichtige Amtshandlungen
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen zur Durchführung der Brandver--

hütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tung sowie der Fahrzeiten. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die frlr,
die Brandverhütungsschau zuständige Dienststelle an Prufungen der.
Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich eine Brandverhü-'
tungsschau vornimmt.

(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bau-
aufsichlsbehörde, zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer
Vorschriften, wenn sie in eigener Zuständigkeit an der Durchführung der
Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder nach Durchführung
der Brandverhütungsschau tätig geworden sind.

§ 3 Gebührenmaßstab und Höhe der Gebühr
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der

Zahl der notwendig eingesetzten Kräfte bemessen. Bei der'Bemessung
der Gebühren werden zudem Umfang und Schwierigkeitsgrad der Amts-
handiung im Einzelfall berücksichtigt. Kosten für in Anspruch genomme-
ne Fremdleisturgen werden gesondert abgerechnet.

(2) Der Gebührensatz beträgt le angefangene Stunde je Mitarbeiter 79,50 €
pauschal.

§ 4 Auslagenersatz
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung
entstehen, sind zu ersetzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für
die Amtshandlung besteht,

§ 5 Zeitliche Folge der Brandverhütuhgsschau
(1) Gegenstand der Brandverhütungsschau sind Gebäude, Betriebe und

Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet
sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion
eine große Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet
sind.

(2) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich nach der An-
lage Objekte Brandverhütungsschau.

(3) lm Ubrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Gefährdungsgrad des
Gebäudes, des Betriebes oder der Einrichtung nach Abs. 1 in Zeitab-
ständen von längstens 6 Jahren durchzuführen. Die Zeitabstände wer-
den von der Stadt Hamm nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt.

§ 6 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungs-

berechtigte des der Brandverhütungsschau unterworfenen Objekte. N/eh-
rere Personen im Sinne des Satzes t haften als Gesamtschuldner.

(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fas§ung.

§ 7 Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlass der Gebühr
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung. Die Gebühr wird

durch Bescheid festgesetzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides fällig
und innerhalb von einem Monat zu entrichten.

(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden,
wenn die Entrichtung innerhalb des angegebenen Zahlungszeitraumes
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der An-
spruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung ist in
der Regel nur auf Antrag und bei einer Gebühr von über 1'.000,00 € ge-
gen Sicherheitsleistung zu gewähren.

(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies auf-
grund gemeindlichen lnteresses gerechtfertigt ist oder die Gebührenbe-
lastr.rng nacb I age des Ernzelfalls eine unbillige Härte für den Schuldner
darstellt.

§ 8 lnkrafttreten
(1) Diese Satzung lritt am 01 .01.2017 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung über die Durchführung der Brahdschau

und sonstige brandschutztechnische Leistungen der Stadt Hamm vom
18. Dezember 1998 und die Gebührensalzung zut Satzung für die
Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische
Leistungen der Stadt Hamm vom 18. Dezember 1998 außer Kraft.
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Objekte BEndverh ü1u n gssöhau
Zifler Oblektart Abstand der

Brandver-
hütungs-
schauen in
Jahren

1 Prlege- und Betreuungsobiekte
1.1 Krankenhäuser
1.2 Betreuungs-undPflegeeinrichtungen
1.2.1 Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungs-

leistungen, nach RL uber deren bauaufsichtliche Anforderungen
an den Bau und Betrieb

3
3

1.2.2 Einrichtungen für hilfsbedürftige minderlährige Personen
(ab 9 Personen) 3

1.2.3 Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen
(ab 9 Personen)

1.2.4 Tageseinrichtungen für hilfsbedurftige minderjährige
oder behinderte Personen (ab 20 Personen)

1.3 Krndergärten, {agesstätten, -horte
1.4 K ndertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern

Ubernachtungsbetriebe
Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten nach SBauVO 3
O bd ach losen u nte rkü nfte
Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a,)
Campingpiätze nach CWVO
Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO 3

2
2.1
2.2

2.4

3 Versammlungsobieke - Versammlungsstätten nach SBauVO
3.1.1-
3.1,2 (unbesetzt)
3.1.3 Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr

als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, sowie Versamm-
lungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesaml
mehr als 200 Besucherinnen und Besucher {assen, wenn diese ge-
meinsame Rettungswege haben.
Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besu-
cherbereich mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher fasst.
(unbesetzt)
Gasträume und Räume mit Bühnen i Szenenflächen / FilmvorfÜh-
rungen, nicht ebenerdig, ab 50 Besucherinnen und Besucher

1 1 Sonderobiekte
i f f Besonäers brandgefährdete BaudenKmaler

1; ; Iuni*ni""tiuttrich"e Beiriebsgebäude > 2000 cbm rn Verbinduns

zu Wohngebäuden
11.3 Kirchen und Gebetsstätten

1"1.4 UnterirdischeVerkehrsanlagen
1 1.5 (unbesetzt)
11 6 Hotel- und Gaststättenschiffe
1;; SÄi nHÖf" mit hohen PersonenstrÖmen 

.

3

3
3
3

3
6
6

3
3

3

3

3

3

6

f)

6
6
6

6
6

3.1.4
3.1 .5

3.2
ö.ö

4 Unterrichtsobiekte
4.1 Schulen nach SchulBauRL
4.2 Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräumen

ab 100 Peisonen (nicht ebenerdig: ab 50 Personen)
5 Hochhausobiekte
5.1 Hochhäuser nach SBauVO
6 Verkaufsobiekte
6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO
6.2 (unbesetzt)
6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche
7 Verwaltungsobieke
7.1 Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3000 qm

Geschossfläche
8 Ausstellungsobiekte
8.1 Museen
8.2 Messe- und Ausstellungsbauten
9 Garagen
9.1 Großgaragen nach SBauVO
9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbin-

dung zu anders genutzten Gebäuden
10 Gewerbeobiekte
10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion
10.1.1 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit

überwiegend brennbaren Stoffen mit einer BrandabschnittsgrÖße
> 800 qm

10.1.2 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mt
überwiegend brennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohngebäu-
den odei nicht ebenerdig, mit einer BrandabschnittsgrÖße > 400
qm

10.1.3 Belriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang vonimit
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnitts-
größe > 1.600 qm

10.1.4 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohnge-
bäudenbder nicht ebenerdig, mit einer BrandabschnittsgrÖße >
800 qm

1 0.1 .5-
10.1.6 (unbesetzt)
10.2. Gewerbeobjekte zur Lagerung
10.2.1 (unbeselzt)
10.2.2 Gebäude zur Lagerung überwiegend nicht brennbarer Stoffe

> 3.200 qm Lagerfläche
10.2.3 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, nicht

ebenerdig, > 1.600 qm Lagerfläche
10.2,4 Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe

> 1.600 qm Lagerfläche
10.2.5Gebäude zur Lagerung.Überwiegend brennbarer Stoffe, nicht

ebenerdig, > 800 qm Lagerfläche
10.2,6 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe

> 5.000 qm Lagerfläche
10.2.7 Hochregallager
10.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppen nach FwDV 500
'10.3.1 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe ll A und lllA

nach FwDV 500
10.3.2 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe ll B. und lll B

nach FwDV 500
10.3.3 Gebäude und Anlagen der Qefahrengruppe Il C. und lllC

nach FwDV 500
10.4 Kraftwerke und Umspannwerke

11.8 (unbesetzt)
1'1 .9 Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Objekte " 6

1 1 .1 0 Justizvollzugsanstalten"unJötna'au des Maßregelvollzugs 
3

11 1 1 Fluohäfen
',i rz So,i.tio" Kritische lnfrastrukturen

I] iä il;;i;ü; oblet<te nach Gerahrdungsanalvse '
.Einstuiung der Brandschaupflicht durch die örflich zuständige Branclschutzdrenstste re

Hinweise:
(1 ) Die Obiektqruppen entsprechen den Empfehlungen des Lenkunqsaus-
' schuss-es VB NBW ""'" 

iä:öä iöT; ctsä1.upe1lggr Fass'nq aus 1ee8

wurden im Wesentlicnen r"eääxiäiterrä u-"ä innanlich zusammenfassen-

de Anderun gen uo'g"noÄääÄi'ö'ä'"t"h rtäinän einzelne Ziff ern unbe-

rzrffi ,1"rlä:!'if 'f Bl8"J"?"^tB?T'f tHäli16i'ötiPl'fJff i"T'?'"J

in 1o/2012), wobei die oätiiElfi'ää'läätelr riiiten von s iahren entspre-

äi ;;ä;;tä rinr<ö runw auj 6 Jahre festseselzt wurden

(3 ) Gemäß srettungnahme .r?ä rrlLT.t*iiräiltur inry,1e_1 und Kommunales

' . 
(MtK) vom 28.1r zoro ,tä"n iiiäi aätiÄi"rt"n Objektgruppen .,sprich^t

ärundsätzlrch nlcnts geöiäinä-konkludente,Anwendtrno der lnhalte

äes Erlasses f aus tsgelvääoiät"t üJt ä'rättotderriche Aktüalisierungen

bzw. Anpassun gen *"iiär.ii; ää häör'tsautlassun g (des M lK) wider-

soieoeln' .

t4 ) Entsörechend der bevorslehenden Novellierung oer BauO NRW sowie

' cter SBauVo r"rnw w'ro ääi iäir""siäiJJqrq§:,y-B n'"h Erscheinen

.der Rechtvorscrrritten eiäÄn'[ätä'äg d"t Objektgruppen vornehmen'

Iä*Liiäiäll"r-l"iilich errorderlich wird
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